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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 728/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5 Siegen, 11.01.2022 
Bereich: Kinder-, Jugend- und Familienförderung 
Bearbeitet von: Cornelia Roth 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Jugendhilfeausschuss 27.01.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Nachbesetzung im Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, Frau Alexandra Thienel als beratendes Mitglied und 
Herrn Jan Siegismund als Stellvertretung in den Jugendhilfeausschuss aufzunehmen.  
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
In der Nachfolge von Frau Nina Stahl – bisher beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss -
bittet der Ev. Kirchenkreis Siegen um vorstehende Nachbesetzung.  
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
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Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Andree Schmidt 
Dezernent 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




